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3. Febt 1971-
Präs.:___ No .. 39~J 

An fra ge 
::1-============ ======== 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen, betreffend· den 

Ab~ug von Kirchenbeiträgen •• 

AnläfHich der Verabschiedung der Einkommensteuergesetz­
l~ovelle 1970 (BGB1 .. Nro 370/1970) wurde Artikel I Ziffer 32 

unverändert aus der Regierungsvorlage (14-8 der Beilagen 
.XII .. GP .. ) ll...l1d darnit ein Fehler übernoIn.,..'Uen~ d·er'-·den Abzug 

von Kirchenbeiträgen bei nichtveranla~ten Arbeitnehmern 
gesetzlich nicht gedeckt erscheinen lößte Nach der durch 
di.e Einkommensteuergesetz-NOvelle 1970 geschaffenen 
Rechtslage, können Arbeitnehmer zwar gern .. § 76 Abs.l lit~e 
EstG 1967 die Durchführung eines Jahresausgleiches be­
antragen, wenn sie Kirchenbeiträge geleistet haben. §·77 
Abs .. 2 EStG 1967, der durch die Einkommensteuergesetz ... 
Novelle 1970 nicht geändert worden ist, läßt aber bei 
der im Zuge des Jahresausgleiches durchzuführenden Neu­
berechnung der Lohnsteuer nur\die dort tax at iv_ 
aufgezählten Abzugsposten und Freibeträge als Abzug zu. 
p'ie Kirchenbeiträge fehlen in der Aufzählung des § 77 
AbSo2 EStG 1967. 

Das kann zu dem unsinnigen Ergebnis führen, daß der Arbeit­
nehmer aus dem Titel der Bezahlung von Kirchenbeiträgeri: 
zwar gern .. § 76 Abs.l EStG 1967 einen Jahresausgleich be­
antragen darf, aber der den Jahresausgleich durchführende 
und für die Lohnsteuer haftende Arbeitgeber im Hinblick 

a.uf den Wortlaut des § 77 AbSo2 EStG1967 die Kirchenbeiträge 
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nicht absetzto (Vergleiche Berichte und Informationen 

Heft 1272 vom 22.1.1971 S~3). 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Herrn Bundesminister fUr Fi,nanzen nachstehende 

Anfrage: 

1" Haben Sie diese Rechtslage bewußt herstellen lassen~ 

2., Welchen Beitrag werd.en. Si,e zu einer Kla.rstellung 
der Rechtslage leisten? 

~)" Gedenken Sie insbesondere in ei.nem Er18.ß auszusprecheu J 

d.aß mit der Ergänzung d.es § 76 Abs.l EStG 1967 auch 

der Inhalt des § 77 AbSe2 EStG 1967 erweitert \'oTUrde? 

4 ... Falls Sie den Gesetzesmangeldurcheinen Erlaß be·~ 

heben werden, erhebt sich die Frage, worauf Sie im 

Hi.nbJ.ick auf Art,,18 Bundes--VerfasslL.'1gsgesetz einen 
das Einkommensteuergesetz 1967 ergänzenden Erlaß 

btützen? 

5" Sehen Sie für den Fall, in dem ein Arbeitgeber im 
Hinblick au.f den Wortlaut des § 77 Abs .. 2 EStG 1967 

die Durchführung eines Jahresausgleiches wegen Kirchen­

beiträgen als ungesetzlich be~rteilt und sie deshalb 
verweigert, für den Arbeitnehmer eine Möglichkeit, die 
entsprechende Lohnsteuer gem:äß § 240 Abs .. 3 B.AO erstatten 

zu lassen? 

6~ Ehegatten, die beide Einkünfte aus nichtselbställdiger 
Arbeit erzielen und jeweils jeder für sich Ki.rchenbeitri'ige 
geleistet haben, haben gemäß § 76 Abs~l EStG 1967 in 
Verbindung mi t § 10 A'bs.l Z" 8 EStG 1967 das Re eh t t die 
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Kirchen.beiträge in maximaler Höhe von jährlich je 

S 600,-- als Sonderausgaben zu beantragen, so daß 

jeder Ehegatte den Steuervorteil erhälto Ehegatten, 
dj.e mt t ihren Einkünften der Zusammenveranlagu.ng unter­

liegen, dürfen aber den Naximal betrag von S 600, _.-

. ZUS.5..mmen nur e i. n m a 1 absetzen. Haben Sie d.iese 

U.ngleichmäßigkeit bewu.ßt herbeiführen lassen, oder 

beI~ht diese Rechtslage auf einem Versehen? 

7 ~\'ienn diese Eechtslage nicht a1).f einem Versehen beruht, 

warWll haben Sie es dann unte.rlassen, in den6:rläuternden 

Bemerkungen zur Regierungsvorlage (148 der Beilagen 

XI L GP CI) und anläßlich ihrer mehrmaligen Wortmeldungen 

bei den parlamentarischen Beratungen die Organe der 

Bundesgesetzgebung auf diese Rechtslage aufmerksam 

zu. machen? ... /"J ..... -__ .-
-' .• ' ~-" ~_. - ._.;,>.~.; ... _ ... .::.. .. " .. ,.:. ........... , 

398/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




